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Themenschwerpunkt

Reinhard Fischer

Die Sicherheitsinitiativen im internationalen
Warenverkehr

Der Ausgangspunkt 1. Sep-
tember 2001

Der terroristische Anschlag auf
das World Trade Center in New
York hat die Welt verändert und
dazu geführt, dass die internatio-
nale Politik dem Thema Sicher-
heit höchste Priorität einräumt.
Seitdem sind militärische, polizei-
liche und andere hoheitliche Maß-
nahmen ergriffen worden, um die
Gefahren des internationalen Ter-
rorismus zu minimieren. Dabei
kommt der Gefahrenabwehr im
internationalen Warenverkehr eine
besondere Bedeutung zu. Es ist
keine Frage, dass auch die Wirt-
schaft ihren Beitrag zur Erhöhung
der Sicherheit leisten muss und
dies bereits auch tut.

Die Anforderungen an den
Warenverkehr in die USA

Verständlicherweise hat die USA
als erste Nation verschiedenste
Sicherheitsprogramme in Kraft
gesetzt. Für Deutschland sind die-
se Vorschriften deshalb von gro-
ßer Bedeutung, weil die USA im
Nicht-EU-Außenhandel mit Ab-
stand unser größter Handelspart-
ner sind.

Den Anfang machte das bilaterale
Abkommen der Container Securi-
ty Initiative (CSI), das die USA mit
verschiedenen Ländern geschlos-
sen hat und welches den US-Zoll-
beamten ermöglicht, in fremden
Häfen Warenkontrollen durchzu-
führen. CSI hat zum Ziel, Risiko-
Container zu identifizieren, zu
kontrollieren und gegebenenfalls
zu stoppen. Das Abkommen fokus-
siert sich im Wesentlichen auf die
Kontrolle der größten Seehäfen.

Neben anderen europäischen
Staaten hat auch Deutschland
unterzeichnet und die Häfen Ham-
burg und Bremerhaven in die
Überwachung einbezogen.

Interessant ist, dass den US-Zoll-
beamten in den einzelnen EU-
Staaten unterschiedliche Befug-
nisse eingeräumt werden; in
Deutschland jedenfalls werden die
tatsächlichen Warenkontrollen auf
Hinweis der US-Zollbeamten aus-
schließlich durch die deutsche
Zollverwaltung durchgeführt.
Insgesamt werden in Deutschland
jährlich bis zu 400.000 Seecon-
tainer einer Risikoanalyse unter-
zogen. Die tatsächlichen Kontrol-
len, die daraus resultieren, sind
jedoch minimal. Letztlich identi-
fizierte Risiko-Container werden
durch die vor Ort befindlichen
Container-Röntgenanlagen gezo-
gen oder anderweitig kontrolliert.

Unmittelbar mit der CSI-Regelung
ist die 24 hour-rule verbunden, die
im US Code of Federal Regulati-
ons gesetzlich verankert ist und
bestimmt, dass eine festgelegte
Anzahl von Daten 24 Stunden vor
dem Einladen der Ware in das
Schiff in die USA übermittelt wer-
den müssen. Die Regelung wurde
am 2. Dezember 2002 eingeführt
und wird seit dem 2. Februar
2003 angewendet. Sie verpflich-
tet Reeder und andere Verkehrs-
träger, über eine genaue definier-
te elektronische Schnittstelle, das
so genannte Automated Manifest
System (AMS), bestimmte Daten
vor der Versendung der Waren an
den US-Zoll abzugeben. In einem
Ausfallkonzept ist vorgesehen,
dass die Meldung auch in Papier-
form abgegeben werden kann.
Neben reinen Verkehrsdaten sind

Angaben über den Versender,
Empfänger, Transporteur, Ver-
schluss- und Containernummern
sowie Anzahl der Packstücke zu
machen. Daneben sind die zu ver-
sendenden Waren präzise zu be-
schreiben. Sollten die beschrie-
benen Daten nicht abgegeben
werden, hat die US-Zollbehörde
die Möglichkeit, Zivilstrafen und
Strafen nach anderen Rechtsvor-
schriften zu verhängen.

Diese Regelung wurde mittlerweile
mit einem verkürzten Zeitfenster
auf den Luftverkehr ausgedehnt.
Die Datenübermittlung hat 4 Stun-
den vor der Ankunft des Flugzeugs
zu erfolgen. Ausnahmen sind für
Flüge von Kanada, Mexiko und der
Karibik, also insbesondere Flüge
mit geringer Flugzeit in die USA,
vorgesehen.

Gänzlich ungeklärt ist zurzeit
immer noch die Situation im Post-
verkehr. Die in den USA veröffent-
lichten Regelungen fokussieren
sich darauf, auf welchem Weg
(See- oder Luftfracht) eine Ware
in die USA gelangt. Damit wäre
auch faktisch der Postverkehr von
der US-Sicherheitsinitiative be-
troffen, da solche Sendungen so-
wohl mit See- als auch Luftfracht
transportiert werden. Allerdings
hat der US-Zoll bis heute darauf
verzichtet, den Postverkehr in die
Überwachungsmaßnahmen einzu-
beziehen.

Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten bei der Einführung der neuen
Bestimmungen in die Praxis ha-
ben sich die Verfahren logistisch
eingespielt. Da sowohl im See- wie
auch im Luftverkehr ausreichend
dimensionierte Fristen zur Verfü-
gung stehen, werden größere Be-
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hinderungen im Transatlantik-
verkehr nicht zu erwarten sein.
Allerdings können sich notwendi-
ge Investitionen für die Änderung
der Logistiksysteme und -abläufe
in den Supply Chain-Kosten nie-
derschlagen.

Neben CSI und den hour-rules hat
die USA das so genannte Customs-
Trade Partnership Against Terro-
rism (C-TPAT) eingeführt, das die
Sicherheit in der Supply Chain
erhöhen soll. Von den Teilnehmern
des Programms wird erwartet, dass
sich ihre Sicherheitsmaßnahmen
an den von der US-Zollverwaltung
gesetzten Standards orientieren.
Wesentliches Ziel von C-TPAT ist
es, die Integrität der Sicherheits-
systeme zu gewährleisten. Darüber
hinaus sollen die in den USA im-
plementierten Sicherheitsrichtlini-
en aktiv an die Geschäftspartner
in der Supply Chain kommuniziert
werden, damit auch diese den C-
TPAT Standard erfüllen und so die
Sicherheit vom Abgang der Waren
bis an den Bestimmungsort ge-
währleistet ist. Im Rahmen von C-
TPAT muss der Teilnehmer ein
Abkommen mit dem US-Zoll un-
terzeichnen. Er verpflichtet sich,
einen Fragebogen über die Sicher-
heit in seiner Supply Chain aus-
zufüllen und der Behörde zur Ver-
fügung zu stellen. Um den Status
Quo seiner Sicherheit zu doku-
mentieren, sollte der Teilnehmer
einen Selbsttest durchführen.
Nach dessen Auswertung  ist
gegebenenfalls ein Programm zur
Erhöhung der Sicherheit zu ent-
wickeln und einzuführen. Die US-
Zollverwaltung hat Sicherheits-
empfehlungen herausgegeben, die
sie an unterschiedliche Adressa-
ten der Supply Chain richtet. Emp-
fänger dieser Empfehlungen sind
Importeure, Air Carrier, Sea Carri-
er und Air Freight Consolidator.
Empfohlen wird zum Beispiel, die
Verfahrensabläufe zur Erhöhung
der Sicherheit anzupassen, eine
entsprechende Gebäudesicherung
und Zugangskontrollen vorzuhal-
ten, geeignetes Personal auszu-

wählen, regelmäßige Weiterbil-
dungsmaßnahmen durchzuführen
und geeignete Beförderungsmittel
zu benutzen. Weiterhin müssen
C-TPAT-Zertifizierte am elektroni-
schen Manifestverfahren teilneh-
men. Nach der Zertifizierung sollen
die Firmen von einer bevorzugten
Zollabfertigung profitieren und ei-
nen zentralen Ansprechpartner
beim US-Zoll erhalten. Der wirkli-
che Vorteil liegt wohl darin, dass
man durch die Zertifizierung in
eine niedrigere Risikogruppe ein-
gestuft wird und somit bei einem
Grenzübertritt weniger Kontrollen
ausgesetzt ist. Damit ist auch klar,
das just-in-time-Hersteller, die
US-Produktionsstätten mit auslän-
dischem Material versorgen, un-
bedingt am Programm teilnehmen
sollten.

Neben den vorstehend beschrie-
benen Programmen gibt es weite-
re Sicherheitsinitiativen, die sich
auf andere Verkehrsarten fokussie-
ren. So wurde im Dezember 2002
das Programm FAST-Free-And-
Secure-Trade eingeführt, um im
Landverkehr eine höhere Sicher-
heit für Warentransporte aus Ka-
nada und Mexiko zu erreichen.
Auch in FAST müssen sich die
Teilnehmer zertifizieren lassen.
Die Voranmeldungszeiten für den
Straßenverkehr sind jedoch sehr
verträglich gestaltet; sie betragen
für einen FAST-Teilnehmer 30
Minuten bzw. für einen Nicht-
FAST-Teilnehmer eine Stunde.

Letztlich müssen auch im Schie-
nenverkehr alle Waren, bevor Sie
in den USA eintreffen, vorange-
meldet werden. Die entsprechen-
de Frist beträgt zwei Stunden.

Zukünftig plant die US-Zollverwal-
tung, alle elektronischen Import-
Verfahren in eine gemeinsame
Zollabfertigungsumgebung zu in-
tegrieren. In der so genannten
Automated Commercial Environ-
ment (ACE) sollen auch die Vorab-
Informationen der hour-rules ana-
lysiert und mögliche Risiken
identifiziert werden.

Die Dynamik der US-Zollverwal-
tung und die Vielzahl der imple-
mentierten Programme sollte nicht
darüber hinwegtäuschen, welche
Herkulesaufgabe diese Behörde zu
bewältigen hat. Täglich passieren
über 90.000 Lkws und Container,
über 300.000 Kraftfahrzeuge und
1.900 Flugzeuge die Grenzen der
USA. Dabei sind über 1.000.000
Passagiere und ca. 70.000 Impor-
te abzufertigen. Aus diesen Zah-
len wird deutlich, warum der US-
Zoll ein solch hohes Interesse an
der EDV-gestützten Voranmeldung
und Zollabfertigung hat und diese
Aktivitäten weiter mit Hochdruck
verfolgen wird.

Die Sicherheitsinitiativen in
der Europäischen Union

Die Überlegungen der europäi-
schen Institutionen zur Erhöhung
der Sicherheit im Warenverkehr
befinden sich noch im Anfangs-
stadium. Grundsätzlich gibt es
eine politische Absichtserklärung
der Europäischen Kommission,
den vorher beschriebenen Vorstel-
lungen der USA zur Erhöhung der
Sicherheit im Warenverkehr ent-
sprechend zu folgen. Rechtliche
Änderungen liegen als Entwurf
bereits vor; hier ist insbesondere
daran gedacht, den Zollkodex und
die Zollkodex-Durchführungsver-
ordnung anzupassen und wie die
USA vor Abgang bzw. Ankunft von
Waren bestimmte Daten innerhalb
einer Frist zu verlangen. An Stelle
von C-TPAT wird es in der Europä-
ischen Union einen so genannten
„Zugelassenen Wirtschaftsbetei-
ligten“ (ZW) geben, der wie in den
USA bestimmte Verpflichtungen
erfüllen muss. Da zukünftig nur
der ZW von den erleichterten Ver-
fahren bei Ein- und Ausfuhr profi-
tieren kann, müssen die Bewilli-
gungsvoraussetzungen zu diesem
Verfahren besonders kritisch be-
trachtet werden. In den Entwürfen
zur Änderung des Zollkodexes ist
beschrieben, dass zum Beispiel
die Einhaltung von Zollbestim-
mungen nachzuweisen ist. Hier
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stellt sich die Frage, welche Kri-
terien die Europäische Kommis-
sion für die Erfüllung dieser Vor-
aussetzung heranziehen will. Aus
Verwaltungssicht würde sich an-
bieten, die Einstufung eines An-
tragstellers an der zolleigenen Ri-
sikoanalyse festzumachen. Da die
nationalen Risikoanalysen der
Zollverwaltungen in eine neue eu-
ropäische Risikoanalyse eingehen
sollen, müssen auch EU-weit
geltende Kriterien zur Eingabe,
Pflege und Aus-
wertung dieser
Datenbank im-
plementiert wer-
den. Diese Krite-
rien sollten sich
im Rahmen von
Best Practice
an den Vorstel-
lungen von libe-
ralen EU-Zoll-
ve rwa l tungen
orientieren. An-
sonsten besteht
insbesondere für
multinationale
Unternehmen
die Gefahr, dass
kontrollorientier-
te EU-Staaten
bei minimalen
Vergehen negative Bewertungen
abgeben und dies in nördlichen
EU-Staaten zu einer Ablehnung
oder einem Entzug der Bewilligung
für den ZW führt.

Weiterhin fordert die Europäische
Kommission in ihrem Entwurf zur
Änderung des Zollkodexes, dass
der Status des ZW nur verliehen
wird, wenn geeignete Sicherheits-
maßnahmen vorhanden sind. Da
sich US-amerikanische und euro-
päische Sicherheitsanforderungen
im Hinblick auf die physische Si-
cherheit immer noch sehr unter-
scheiden, kann man nur hoffen,
dass sich die Gedanken der Euro-
päischen Kommission auf der
Basis des in der EU Machbaren
bewegen. Weitere Überlegungen
sind rein spekulativer Natur, da der
Entwurf zum Zollkodex in den

meisten Fällen auf das Ausschuss-
verfahren verweist und die entspre-
chenden Vorschläge zur Änderung
der Zollkodex-Durchführungsver-
ordnung heute noch nicht vorliegt.
Deswegen kann auch nur vermu-
tet werden, welche Vorstellungen
sich hinter einer weiteren Bewilli-
gungsvoraussetzung, der Risiko-
minimierung im Warenverkehr,
verbergen. Wenn man die Paralle-
le zu C-TPAT zieht, müssen wir
sicherlich mit Erfordernissen wie

der Durchführung
von regelmäßigen
Trainingsmaßnah-
men, der Benut-
zung von geeig-
neten Beförde-
rungsmitteln, der
Verpflichtung zur
Nutzung von elek-
tronischen Ver-
fahren und der
Verpflichtung zum
Aufbau eines fir-
meninternen Risk-
M a n a g e m e n t
rechnen.

Als sonstige Be-
willigungsvoraus-
setzungen für die
Verleihung des

Status „Zugelassener Wirtschafts-
beteiligter“ werden noch die Krite-
rien der nachweislichen finanziel-
len Solvenz und der zufrieden-
stellenden Buchführung disku-
tiert. Diese Punkte kennzeichnen
sich als eher unproblematisch, da
sie bereits heute für die Bewilli-
gung der erleichterten Verfahren
angewendet werden und in der
Praxis bekannt sind.

Neben den Regelungen für einen
ZW arbeitet die Europäische Kom-
mission daran, auch das Ein- und
Ausfuhrverfahren mit einer elek-
tronischen Voranmeldung durch-
zuführen. Für den Import von Sen-
dungen bedeutet dies, dass diese
bei allen Verkehrsarten im Rah-
men einer elektronischen Anmel-
dung zwei Stunden vor Ankunft zu
avisieren sind. Kann die Anmel-

dung nicht elektronisch erfolgen,
müssen entsprechende Dokumen-
te vier Stunden vor Eingang der
Waren bei den europäischen Zoll-
verwaltungen vorliegen. Welche
Daten abgegeben werden müssen,
ist noch unbekannt und wird
wieder in der Zollkodex-Durchfüh-
rungsverordnung geregelt. Eine
gewisse Flexibilität erhält das
Thema dadurch, dass besondere
Fristen für kurze Wegstrecken
aufgrund von internationalen Ver-
trägen und für ZW zugelassen
werden können. Es besteht ge-
gebenenfalls die Möglichkeit,
als ZW die Frist auf Null zu redu-
zieren.

Jeder am Warenverkehr Beteiligte
kann die Voranmeldung der zu-
ständigen EU-Zollverwaltung zur
Verfügung stellen. Allerdings muss
er dazu zunächst einmal den vor-
gesehenen Eingangsort der Ware
kennen. Einer der Hauptprobleme
wird also sein, die eingehende
Ware der jeweiligen Voranmeldung
zuzuordnen. Hier kann man der
Europäischen Kommission nur ra-
ten, frühzeitig das Gespräch mit
den Beteiligten zu suchen, um
Schwierigkeiten in der Praxis zu
identifizieren und entsprechende
Lösungen zu erarbeiten.

Für die Ausfuhr sind ähnliche Ver-
fahren wie für die Importe beab-
sichtigt. Es ist geplant, dass die
Ware zwei Stunden vor dem beab-
sichtigten Export angemeldet wer-
den muss. Dabei können wieder
besondere Fristen für kurze Weg-
strecken, aufgrund von internati-
onalen Verträgen und für ZW vor-
gesehen werden.

Auch die physische Sicherheit des
Warenverkehrs wird in der Euro-
päischen Kommission diskutiert.
In der neuen Direktion „J“ der
Generaldirektion „TRN“ ist die
Diskussion über die Sicherung von
Beförderungsmitteln und Trans-
portwegen entbrannt. Man darf
gespannt sein, wie sich diese
Überlegungen schriftlich manifes-
tieren werden.
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Internationale Entwicklungen

Auf Grund des politischen Drucks
führen die meisten Industrielän-
der Sicherheitsinitiativen ein.
Leider ist festzustellen, dass die-
se Entwicklungen gänzlich unko-
ordiniert stattfinden. Damit be-
steht die Gefahr, dass sowohl
Datenanforderungen wie auch
Fristen in den einzelnen Ländern
unterschiedlich ausfallen und sich
die Wirtschaft für jedes Land auf
andere Gegebenheiten einstellen
muss. Vor diesem Hintergrund ist
die Weltzollorganisation aufge-
rufen, schnellstmöglich einen
Standard zu erarbeiten, den alle
beteiligten Zollverwaltungen an-
wenden. Dabei muss dieser Stan-
dard einerseits die Sicherheitsbe-
dürfnisse befriedigen, andererseits

sollte er  auch so wenig wie mög-
lich in die Prozesse der Supply
Chain eingreifen; ein Spagat, der
sicherlich beide Seiten zu Kom-
promissen zwingt.

Fazit

Häufig wird von den Hoheitsträ-
gern vergessen, wie eng die inter-
nationalen Logistikketten verzahnt
sind und dass sich bereits kleins-
te Veränderungen auf die Durch-
gängigkeit der Supply Chain aus-
wirken können. Gerade im Bereich
der Sicherheitsinitiativen ist es
deshalb erforderlich, dass die
Überwachungsbehörden frühzeitig
mit der Wirtschaft zusammenar-
beiten, um verlässliche und
schnelle Verfahren zur Risikomi-

nimierung zu entwickeln und im-
plementieren.

Die praktischen Kenntnisse aus
dem Warenverkehr mit den USA
zeigen, dass die Sicherheit durch
Voranmeldung der Waren ohne grö-
ßere Verzögerungen im Warenver-
kehr gewährleistet werden kann.
Allerdings ist dieser Bereich zukünf-
tig wohl eher ein Nebenkriegsschau-
platz. Die wichtigste Frage bleibt
zur Zeit unbeantwortet, nämlich
welchen Preis man für die Erhöhung
der physischen Sicherheit bezahlen
will. Aus Sicht der Logistik wird
dieser Preis für alle Beteiligten der
Supply Chain sehr hoch sein.

Reinhard Fischer beschäftigt sich mit stra-
tegischen bzw. politischen Zollfragen und
leitet den Zollbereich im Konzern Deutsche
Post World Net

Öffentliche Verwaltungen auf dem Prüfstand

Herausforderungen als Chance begreifen!

Start des 7. Internationalen Speyerer Qualitäts-
wettbewerbs. Verwaltungen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz sind aufgerufen, ihre vorbild-
lichen Innovationen zu präsentieren.

Die Qualität der Verwaltung ist ein entscheidender
Standortfaktor. Unternehmen und Bürger wünschen
sich Behörden mit Verständnis für ihre legitimen
Anliegen und der Bereitschaft, schnell zu entschei-
den. Die Idee des Internationalen Speyerer Qualitäts-
wettbewerbs (ISQW) ist es, vorbildliche Ideen und
gute Beispiele der Verwaltungsmodernisierung zu
verstärken und damit zu zeigen, dass und wie es
geht. Allein die Teilnahme am Wettbewerb trägt dazu
bei, bürokratisches Denken zu überwinden und das
Image der Verwaltung zu verbessern. Die Preisträger
können stolz sein auf ihre kreativen Leistungen und
ihre Fähigkeit, versteckte Potentiale in ihrer Organi-
sation zu aktivieren.

• Qualität in der Verwaltung

• Partnerschaftliches Wahrnehmen öffentlicher
Aufgaben

• Personalmanagement

• Electronic Government

• Innovative Formen des Haushalts- und Finanz-
managements

• Korruptionsbekämpfung

Einsendeschluss: 31. März 2005

Zum 7. Mal startet der Internationale Speyerer Quali-
tätswettbewerb für öffentliche Verwaltungen. Bis zum
31.03.2005 können sich Organisationen des öffent-
lichen Sektors aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz um einen Speyer-Preis in einem oder meh-
reren der ausgeschriebenen Themenfelder bewerben:

Kontakt:
Internationaler Speyerer Qualitätswettbewerb
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Speyer
Freiherr-vom-Stein-Str. 2
D-67346 Speyer

Armin Liebig/Vera Silke Saatweber
Tel.: ++49-62 32-6 54 2 66/2 88
E-Mail: liebig@dhv-speyer.de/saatweber@dhv-speyer.de

Bewerberinformation & FAQ unter:
www.dhv-speyer.de/qualitaetswettbewerb


